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Beratungsablauf rBFZ für Schülerinnen und Schülern mit vermutetem 
Förderbedarf gE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Übergang KITA/ Grundschule 

Kind fällt bei 
Schulanmeldeverfahren auf  

Kind hat bereits eine medizinische 
Diagnostik (SPZ/ Frühförderstelle) und der 

Förderbedarf gE ist sehr wahrscheinlich 

Förderbedarf ist nicht eindeutig klar 

Schule stellt Beratungsanfrage direkt an 
üBFZ JKS 

Schule stellt Beratungsanfrage an rBFZ DBS  

Vermutung Förderbedarf gE erhärtet 
sich  

rBFZ geht in die Beratung 

(Hospitation KITA, ggf. eigene Diagnostik, ggf. 
Elterngespräche, ggf. Akteneinsicht) 

Förderbedarf bleibt weiterhin unklar 

rBFZ schreibt  

 Beratungsbericht über bisherige Erkenntnisse 
(Zusammenfassung der Gespräche/ Diagnostik/ SPZ 
Bericht u.ä.) 

 Stellt Beratungsanfrage an üBFZ JKS 

rBFZ teilt Unterlagen gE 
an Eltern aus und 
nimmt sie wieder 

zurück 

Gesamtpaket rBFZ:  

 Beratungsanfrage rBFZ 
 Beratungsbericht rBFZ 
 Ggf. Bericht SPZ o.ä. 
 Beratungsanfrage an üBFZ JKS 
 Einverständniserklärung der Eltern für üBFZ JKS 

geht über die BFZ DBS Leitung an die Abteilungsleitung üBFZ 

JKS bis 15.9. 

JKS übernimmt Fallverantwortung/ rBFZ 
DBS hat keinen Auftrag  
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Weiterer Verfahrensablauf 
durch das üBFZ JKS  

Bis 1.12. wird eine Förderdiagnostische 
Stellungahme durch das üBFz erstellt. 

Diese wird durch die Schulleitung und das 
SSA geprüft. 

Zeitleiste Anspruchsverfahren 


